
I. Geltungsbereich

  Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen  
(hiernach: ,,Allgemeine Bedingungen” genannt) sind 
integrierender Bestandteil aller Ver träge der  
Johnson & Johnson AG, welche auf diese Allgemeinen 
Bedingungen verweisen. Die Geltung abweichender  
Allgemeiner Geschäftsbedingungen ist ausgeschlossen. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen  
Bedingungen im Widerspruch zu Bestimmungen stehen, 
welche die Vertragsparteien in anderen Vertragsdoku-
menten vereinbart haben, gehen die Letzteren diesen  
Allgemeinen Bedingungen vor.

II. Preise

  Unsere Preise gemäss Lieferschein bzw. Preisliste verste-
hen sich exklusive Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer 
wird auf der Rechnung separat ausgewiesen. 

III. Zahlungsbedingungen

  30 Tage nach Erhalt der Rechnung.

IV. Eigentumsübergang

  Das Eigentum an der gelieferten Ware geht erst mit deren 
vollständiger Bezahlung auf den Kunden über.

V. Versand

  Lieferungen erfolgen franko Domizil (Rampe). Wenn 
Spedition per Bahn erwünscht wird, erfolgt diese bis 
franko Talbahnstation (s. gesonderte Bedingungen  
für Johnson & Johnson Vision im Bestellfax). Spezialver-
packungen können nach Aufwand besonders verrechnet 
werden

 
   Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Kunden. Beschwer-

den im Zusammenhang mit dem Transport sind vom 
Kunden bei Erhalt der Lieferung oder Frachtdokumente 
sofort an den Frachtführer zu richten.

VI. Kontrolle und Mängelrüge

  Die Ware ist bei Erhalt sofort zu prüfen. Beschwerden sind 
sofort schriftlich anzubringen.

VII. Gewährleistung

  Liegt ein Fabrikationsfehler vor oder ist falsches Material  
geliefert worden, verpflichten wir uns, die Ware so 
rasch als möglich zu ersetzen. Unsere Gewährleistungs-
pflicht ist ausdrücklich beschränkt auf diese Pflicht 
zum Austausch mangelhafter bzw. falscher Ware.- 
und leitenden Angestellten;

VIII. Retouren

  Auf Rücknahmen hat der Kunde keinen Anspruch. Diese 
bedürfen unserer vorherigen schriftlichen oder münd-
lichen Einverständniserklärung. Für nicht von uns zu 
vertretende Retourensendungen, d. h., wenn kein Fall der

  unter Ziffer VII geregelten Gewährleistung vorliegt, 
berechnen wir eine den notwendigen Umtrieben  
angemessene Bearbeitungsgebühr.

  In folgenden Fällen kommt eine Warenrückgabe nicht  
in Frage:

  a)  angebrochene, beschädigte oder beschrif tete 
Originalverpackungen

 b)  Produkte, die aus dem aktuellen Verkaufsprogramm  
gestrichen wurden

 c)  Produkte mit einem Verfalldatum von weniger als 14 
Monaten

 d)  Sonderanfertigungen und Rücksendungen von unsteri-
lem oder benütztem Material müssen auf der Packung 
unbedingt als solche gekennzeichnet sein

 e)  Johnson & Johnson Vision behält sich aufgrund zoll-
rechtlicher Auflagen vor, Produkte, welche nicht den 
Rücknahmebestimmungen entsprechen, ohne Gut-
schrift zu vernichten

IX. Musterlinsenregelung

  Wir bieten dem Besteller grundsätzlich die Möglichkeit, 
in Absprache Musterlinsen in angemessener und von 
uns zu bestimmender Menge, zweckgebunden und 
ohne Berechnung zu bestellen. Es besteht jedoch kein 
Anspruch auf die Lieferung von Musterlinsen; generell 
behalten wir uns das Recht vor, nach eigenem Ermessen 
die Bereitstellung von Musterlinsen vorübergehend 
oder dauerhaft zu beschränken und zu verweigern. Der 
Einsatz der Musterlinsen ist auf den Zweck beschränkt, 
Anpassungen bei Endkunden vorzunehmen und den 
Endkunden Gelegenheit zum temporären Probetragen 
unserer Linsen zu geben. Der Besteller darf Musterlinsen 
insbesondere nicht verkaufen oder dem Endkunden in 
Rechnung stellen, sie nicht als Ersatz für gekaufte Waren 
einsetzen und auch nicht für den Eigenbedarf oder 
Bedarfe im Familien- oder Freundeskreis verwenden. 
Unsere Musterlinsen werden in separaten Verpackungs-
einheiten geliefert, die eindeutig von der Standardware 
zu unterscheiden sind. Der Besteller stellt sicher, dass alle 
Musterlinsen jederzeit eindeutig als solche identifiziert 
werden können und adäquat aufbewahrt werden. Sollte 
gegen die oben genannten Regeln verstossen werden, 
werden wir sämtliche Optionen prüfen, zu denen auch 
die Einstellung der Lieferung sowie die Berechnung der 
Musterlinsen gehören.

X. Haftung

  Die Haftung der Johnson & Johnson AG, unabhängig von 
der Anspruchsgrundlage, wird (unter Vorbehalt zwingen-
den Rechts) wegbedungen. Die Haftung der Johnson & 
Johnson AG für Hilfspersonen wird ebenfalls wegbedun-
gen.

XI. Preisänderungen

  Die Johnson & Johnson AG behält sich jederzeitige  
Preisänderungen vor. Über Preisänderungen werden  
die Kunden durch neue Preislisten oder auf andere geeig-
nete Weise informiert.
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XII. Änderungen der Lieferbedinungen

  Die Johnson & Johnson AG behält sich jederzeitige Ände-
rungen der Lieferbedingungen vor. Diese werden dem 
Kunden auf dem Zirkularweg oder auf andere geeignete 
Weise bekannt gegeben.

XIII. Änderungen der Allgemeinen Bedingungen

  Die Johnson & Johnson AG behält sich jederzeitige Ände-
rungen dieser Allgemeinen Bedingungen vor. Diese wer-
den dem Kunden auf dem Zirkularweg oder auf andere 
geeignete Weise bekannt gegeben.

XIV. Rechtswahl und Gerichtsstand

  Alle Rechtsbeziehungen des Kunden mit der  
Johnson & Johnson AG unterstehen schweizerischem 
Recht (unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts).  
 
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zug. Die Johnson & 
Johnson AG hat indessen auch das Recht, den Kunden 
beim zuständigen Gericht seines Wohnorts oder jedem 
anderen zuständigen Gericht zu belangen.

 Stand: Oktober 2023
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